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Ergänzende Bedingungen zur Verarbeitung von Daten 
im Auftrag  
 

i.S.v. Art. 28 Abs. 3 EU-Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) (im Weiteren: „Auftragsverarbei-
tungsvertrag“) zwischen Schwarz Druck GmbH, Industriestraße 2, 83734 Hausham (nachfolgend: 

„Auftragnehmer“ genannt) und dem Kunden (nachfolgend: „Auftraggeber“ genannt) wird der fol-

gende Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen. 

1. Allgemeines 

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers i.S.d. Art. 4 Nr. 8 

und Art. 28 der Verordnung (EU) 2016/679 – Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dieser Vertrag regelt 

die Rechte und Pflichten der Parteien im Zusammenhang mit der Verarbeitung von personenbezogenen Da-

ten. 

(2) Sofern in diesem Vertrag der Begriff „Datenverarbeitung“ oder „Verarbeitung“ (von Daten) benutzt wird, 

wird die Definition der „Verarbeitung“ i.S.d. Art. 4 Nr. 2 DSGVO zugrunde gelegt. 

2. Vertragsschluss, Vertragszweck und Leistungsumfang 

(1) Die Auftragsverarbeitung erfolgt im Rahmen der Rechtsbeziehung (AGB, Hauptvertrag, Leistungsverein-
barung bzw. den Leistungsschein) und tritt mit Beauftragung dieser in Kraft. 

(2) Die ergänzenden Bedingungen zur Verarbeitung von Daten im Auftrag werden automatisch mit dem Ab-
schluss der Geschäftsbedingungen angenommen. Eine zusätzliche Unterzeichnung ist nicht erforderlich. 

(3) Der Gegenstand der Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten 

und die Kategorien betroffener Personen sind in Anlage 1 zu diesem Vertrag festgelegt. 

(4) Eine Auftragsverarbeitung im Sinne des Art. 28 DSGVO erfolgt nur mit der Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten. Der Ausdruck vorgefertigter Schriftstücke oder Grafiken ohne deren vorherige Bearbeitung durch 

den Auftragnehmer, bei denen die Datenverarbeitung nicht im Vordergrund steht, beziehungsweise bei denen 

die Datenverarbeitung nicht zumindest einen wichtigen (Kern-) Bestandteil ausmacht, stellt keine Auftragsver-

arbeitung im datenschutzrechtlichen Sinne dar. Als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung durch die Dru-

ckerei kommt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO in Betracht. 

3. Rechte und Pflichten des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber ist Verantwortlicher i.S.d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO für die Verarbeitung von Daten im Auftrag 

durch den Auftragnehmer. Dem Auftragnehmer steht nach Ziff. 4 Abs. 3 das Recht zu, den Auftraggeber darauf 

hinzuweisen, wenn eine seiner Meinung nach rechtlich unzulässige Datenverarbeitung Gegenstand des Auf-

trags und/oder einer Weisung ist.  

(2) Der Auftraggeber ist als Verantwortlicher für die Wahrung der Betroffenenrechte verantwortlich. Der Auf-

tragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darüber informieren, wenn Betroffene ihre Betroffenenrechte 

gegenüber dem Auftragnehmer geltend machen. 

(3) Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit ergänzende Weisungen über Art, Umfang und Verfahren der 

Datenverarbeitung gegenüber dem Auftragnehmer zu erteilen. Weisungen müssen in Textform (z.B. E-Mail) 

erfolgen.  

(4) Regelungen über eine etwaige Vergütung von Mehraufwänden, die durch ergänzende Weisungen des 

Auftraggebers beim Auftragnehmer entstehen, bleiben unberührt. 

(5) Der Auftraggeber kann weisungsberechtigte Personen benennen. Sofern weisungsberechtigte Personen 

benannt werden sollen, werden diese in der Anlage 1 benannt. Für den Fall, dass sich die weisungsberech-

tigten Personen beim Auftraggeber ändern, wird der Auftraggeber dies dem Auftragnehmer in Textform mit-

teilen. 
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(6) Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich, wenn er Fehler oder Unregelmäßigkeiten im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragnehmer feststellt. 

(7) Für den Fall, dass eine Informationspflicht gegenüber Dritten nach Art. 33, 34 DSGVO oder einer sonstigen, 

für den Auftraggeber geltenden gesetzlichen Meldepflicht besteht, ist der Auftraggeber für deren Einhaltung 

verantwortlich. 

4. Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der getroffenen Ver-

einbarungen und/oder unter Einhaltung der ggf. vom Auftraggeber erteilten ergänzenden Weisungen. Ausge-

nommen hiervon sind gesetzliche Regelungen, die den Auftragnehmer ggf. zu einer anderweitigen Verarbei-

tung verpflichten. In einem solchen Fall teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber diese rechtlichen Anforde-

rungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wich-

tigen öffentlichen Interesses verbietet. Zweck, Art und Umfang der Datenverarbeitung richten sich ansonsten 

ausschließlich nach diesem Vertrag und/oder den Weisungen des Auftraggebers. Eine hiervon abweichende 

Verarbeitung von Daten ist dem Auftragnehmer untersagt, es sei denn, dass der Auftraggeber dieser schriftlich 

zugestimmt hat.  

(2) Der Auftragnehmer wird die Datenverarbeitung im Auftrag grundsätzlich in Mitgliedsstaaten der Europäi-

schen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) durchzuführen. Dem Auftragnehmer ist 

eine Datenverarbeitung auch außerhalb von EU oder EWR erlaubt, wenn entsprechende Unterauftragnehmer 

im Drittland unter Einhaltung der Voraussetzungen von Ziff. 9 eingesetzt werden und die Voraussetzungen 

der Art. 44-48 DSGVO erfüllt sind bzw. eine Ausnahme i.S.d. Art. 49 DSGVO vorliegt.  

(3) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darüber informieren, wenn eine vom Auftraggeber 

erteilte Weisung nach seiner Auffassung gegen gesetzliche Regelungen verstößt. Der Auftragnehmer ist be-

rechtigt, die Durchführung der betreffenden Weisung so lange auszusetzen, bis diese durch den Auftraggeber 

bestätigt oder geändert wird. Sofern der Auftragnehmer darlegen kann, dass eine Verarbeitung nach Weisung 

des Auftraggebers zu einer Haftung des Auftragnehmers nach Art. 82 DSGVO führen kann, steht dem Auf-

tragnehmer das Recht frei, die weitere Verarbeitung insoweit bis zu einer Klärung der Haftung zwischen den 

Parteien auszusetzen. 

(4) Der Auftragnehmer kann dem Auftraggeber die Person(en) benennen, die zum Empfang von Weisungen 

des Auftraggebers berechtigt sind. Sofern weisungsempfangsberechtigte Personen benannt werden sollen, 

werden diese in der Anlage 1 benannt. Für den Fall, dass sich die weisungsempfangsberechtigten Personen 

beim Auftragnehmer ändern, wird der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber in Textform mitteilen. 

5. Datenschutzbeauftragter des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer bestätigt, dass er einen Datenschutzbeauftragten nach Art. 37 DSGVO benannt hat. 

Der Auftragnehmer trägt Sorge dafür, dass der Datenschutzbeauftragte über die erforderliche Qualifikation 

und das erforderliche Fachwissen verfügt. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber den Namen und die 

Kontaktdaten seines Datenschutzbeauftragten gesondert in Textform mitteilen.  

(2) Die Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten nach Absatz 1 kann im Ermessen des Auftrag-

gebers entfallen, wenn der Auftragnehmer nachweisen kann, dass er gesetzlich nicht verpflichtet ist, einen 

Datenschutzbeauftragten zu bestellen und der Auftragnehmer nachweisen kann, dass betriebliche Regelun-

gen bestehen, die eine Verarbeitung personenbezogener Daten unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif-

ten, der Regelungen dieses Vertrages sowie etwaiger weiterer Weisungen des Auftraggebers gewährleisten. 

6. Meldepflichten des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jeden Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vor-

schriften oder gegen die getroffenen vertraglichen Vereinbarungen und/oder die erteilten Weisungen des Auf-

traggebers, der im Zuge der Verarbeitung von Daten durch ihn oder andere mit der Verarbeitung beschäftigten 

Personen erfolgt ist, unverzüglich mitzuteilen. Gleiches gilt für jede Verletzung des Schutzes personenbezo-

gener Daten, die der Auftragnehmer im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet. 
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(2) Ferner wird der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber informieren, wenn eine Aufsichts-

behörde nach Art. 58 DSGVO gegenüber dem Auftragnehmer tätig wird und dies auch eine Kontrolle der 

Verarbeitung, die der Auftragnehmer im Auftrag des Auftraggebers erbringt, betreffen kann. 

(3) Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass für den Auftraggeber eine Meldepflicht nach Art. 33, 34 DSGVO 

bestehen kann, die eine Meldung an die Aufsichtsbehörde binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden vorsieht. 

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber bei der Umsetzung der Meldepflichten unterstützen. Der Auftrag-

nehmer wird dem Auftraggeber insbesondere jeden unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten, die im 

Auftrag des Auftraggebers verarbeitet werden, unverzüglich ab Kenntnis des Zugriffs mitteilen. Die Meldung 

des Auftragnehmers an den Auftraggeber muss insbesondere folgende Informationen beinhalten: 

– eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, soweit möglich mit 

Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien 

und der ungefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze; 

– eine Beschreibung der von dem Auftragnehmer ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Be-

hebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur 

Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen. 

7. Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei seiner Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf 

Wahrnehmung von Betroffenenrechten nach Art. 12-23 DSGVO. Es gelten die Regelungen von Ziff. 11 dieses 

Vertrages. 

(2) Der Auftragnehmer wirkt an der Erstellung der Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten durch den Auf-

traggeber mit. Er hat dem Auftraggeber die insoweit jeweils erforderlichen Angaben in geeigneter Weise mit-

zuteilen. 

(3) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der 

ihm zur Verfügung stehenden Informationen bei der Einhaltung der in Art. 32-36 DSGVO genannten Pflichten. 

8. Kontrollbefugnisse 

(1) Der Auftraggeber hat das Recht, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz und/oder 

die Einhaltung der zwischen den Parteien getroffenen vertraglichen Regelungen und/oder die Einhaltung der 

Weisungen des Auftraggebers durch den Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu kontrollieren. 

(2) Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber gegenüber zur Auskunftserteilung verpflichtet, soweit dies zur 

Durchführung der Kontrolle i.S.d. Absatzes 1 erforderlich ist. 

(3) Der Auftraggeber kann nach vorheriger Anmeldung mit angemessener Frist die Kontrolle im Sinne des 

Absatzes 1 in der Betriebsstätte des Auftragnehmers zu den jeweils üblichen Geschäftszeiten vornehmen. 

Der Auftraggeber wird dabei Sorge dafür tragen, dass die Kontrollen nur im erforderlichen Umfang durchge-

führt werden, um die Betriebsabläufe des Auftragnehmers durch die Kontrollen nicht unverhältnismäßig zu 

stören. Die Parteien gehen davon aus, dass eine Kontrolle höchstens einmal jährlich erforderlich ist. Weitere 

Prüfungen sind vom Auftraggeber unter Angabe des Anlasses zu begründen. Im Falle von Vor-Ort-Kontrollen 

wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer die entstehenden Aufwände inkl. der Personalkosten für die Be-

treuung und Begleitung der Kontrollpersonen vor Ort in angemessenen Umfang ersetzen. Die Grundlagen der 

Kostenberechnung werden dem Auftraggeber vom Auftragnehmer vor Durchführung der Kontrolle mitgeteilt. 

(4) Nach Wahl des Auftragnehmers kann der Nachweis der Einhaltung der technischen und organisatorischen 

Maßnahmen anstatt einer Vor-Ort-Kontrolle auch durch die Vorlage eines geeigneten, aktuellen Testats, von 

Berichten oder Berichtsauszügen unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbe-

auftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditoren oder Qualitätsauditoren) oder einer geeigneten Zer-

tifizierung erbracht werden, wenn der Prüfungsbericht es dem Auftraggeber in angemessener Weise ermög-

licht, sich von der Einhaltung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Anlage 3 zu diesem 

Vertrag zu überzeugen. Sollte der Auftraggeber begründete Zweifel an der Eignung des Prüfdokuments i.S.d. 
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Satzes 1 haben, kann eine Vor-Ort-Kontrolle durch den Auftraggeber erfolgen. Dem Auftraggeber ist bekannt, 

dass eine Vor-Ort-Kontrolle in Rechenzentren nicht oder nur in begründeten Ausnahmefällen möglich ist. 

(5) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Falle von Maßnahmen der Aufsichtsbehörde gegenüber dem Auf-

traggeber i.S.d. Art. 58 DSGVO, insbesondere im Hinblick auf Auskunfts- und Kontrollpflichten die erforderli-

chen Auskünfte an den Auftraggeber zu erteilen und der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde eine Vor-Ort-

Kontrolle zu ermöglichen. Der Auftraggeber ist über entsprechende geplante Maßnahmen vom Auftragnehmer 

zu informieren. 

9. Unterauftragsverhältnisse 

(1) Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sind keine Unterauftragnehmer. Eine Beauftragung weiterer Un-

terauftragnehmer kann auftragsbezogen erfolgen und ist unter den in Absatz 2 genannten Voraussetzungen 

zulässig. 

(2) Der Auftragnehmer hat den Unterauftragnehmer sorgfältig auszuwählen und vor der Beauftragung zu prü-

fen, dass dieser die zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer getroffenen Vereinbarungen einhalten kann. 

Der Auftragnehmer hat insbesondere vorab und regelmäßig während der Vertragsdauer zu kontrollieren, dass 

der Unterauftragnehmer die nach Art. 32 DSGVO erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnah-

men zum Schutz personenbezogener Daten getroffen hat. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber im Falle 

eines geplanten Wechsels eines Unterauftragnehmers oder bei geplanter Beauftragung eines neuen Unter-

auftragnehmers rechtzeitig, spätestens aber 4 Wochen vor dem Wechsel bzw. der Neubeauftragung in Text-

form informieren („Information“). Der Auftraggeber hat das Recht, dem Wechsel oder der Neubeauftragung 

des Unterauftragnehmers unter Angabe einer Begründung in Textform binnen drei Wochen nach Zugang der 

„Information“ zu widersprechen. Der Widerspruch kann vom Auftraggeber jederzeit in Textform zurückgenom-

men werden. Im Falle eines Widerspruchs kann der Auftragnehmer das Vertragsverhältnis mit dem Auftrag-

geber mit einer Frist von mindestens 14 Tagen zum Ende eines Kalendermonats kündigen. Der Auftragnehmer 

wird bei der Kündigungsfrist die Interessen des Auftraggebers angemessen berücksichtigen. Wenn kein Wi-

derspruch des Auftraggebers binnen drei Wochen nach Zugang der „Information“ erfolgt, gilt dies als Zustim-

mung des Auftraggebers zum Wechsel bzw. zur Neubeauftragung des betreffenden Unterauftragnehmers. 

(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vom Unterauftragnehmer bestätigen zu lassen, dass dieser einen 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 37 DSGVO benannt hat, sofern der Unterauftragnehmer 

zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten gesetzlich verpflichtet ist.  

(4) Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die in diesem Vertrag vereinbarten Regelungen und ggf. er-

gänzende Weisungen des Auftraggebers auch gegenüber dem Unterauftragnehmer gelten.  

(5) Der Auftragnehmer hat mit dem Unterauftragnehmer einen Auftragsverarbeitungsvertrag zu schließen, der 

den Voraussetzungen des Art. 28 DSGVO entspricht. Darüber hinaus hat der Auftragnehmer dem Unterauf-

tragnehmer dieselben Pflichten zum Schutz personenbezogener Daten aufzuerlegen, die zwischen Auftrag-

geber und Auftragnehmer festgelegt sind. Dem Auftraggeber ist der Auftragsdatenverarbeitungsvertrag auf 

Anfrage in Kopie zu übermitteln. 

(6) Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, durch vertragliche Regelungen sicherzustellen, dass die 

Kontrollbefugnisse (Ziff. 8 dieses Vertrages) des Auftraggebers und von Aufsichtsbehörden auch gegenüber 

dem Unterauftragnehmer gelten und entsprechende Kontrollrechte von Auftraggeber und Aufsichtsbehörden 

vereinbart werden. Es ist zudem vertraglich zu regeln, dass der Unterauftragnehmer diese Kontrollmaßnah-

men und etwaige Vor-Ort-Kontrollen zu dulden hat. 

(7) Nicht als Unterauftragsverhältnisse i.S.d. Absätze 1 bis 6 sind Dienstleistungen anzusehen, die der Auf-

tragnehmer bei Dritten als reine Nebenleistung in Anspruch nimmt, um die geschäftliche Tätigkeit auszuüben. 

Dazu gehören beispielsweise Reinigungsleistungen, reine Telekommunikationsleistungen ohne konkreten Be-

zug zu Leistungen, die der Auftragnehmer für den Auftraggeber erbringt, Post- und Kurierdienste, Transport-

leistungen, Bewachungsdienste. Der Auftragnehmer ist gleichwohl verpflichtet, auch bei Nebenleistungen, die 

von Dritten erbracht werden, Sorge dafür zu tragen, dass angemessene Vorkehrungen und technische und 

organisatorische Maßnahmen getroffen wurden, um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten. 
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Die Wartung und Pflege von IT-System oder Applikationen stellt ein zustimmungspflichtiges Unterauftragsver-

hältnis und Auftragsverarbeitung i.S.d. Art. 28 DSGVO dar, wenn die Wartung und Prüfung solche IT-Systeme 

betreffen, die auch im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen für den Auftraggeber genutzt wer-

den und bei der Wartung auf personenbezogenen Daten zugegriffen werden kann, die im Auftrag des Auftrag-

gebers verarbeitet werden. 

10. Vertraulichkeitsverpflichtung 

(1) Der Auftragnehmer ist bei der Verarbeitung von Daten für den Auftraggeber zur Wahrung der Vertraulich-

keit über Daten, die er im Zusammenhang mit dem Auftrag erhält bzw. zur Kenntnis erlangt, verpflichtet. 

(2) Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten mit den für sie maßgeblichen Bestimmungen des Datenschut-

zes vertraut gemacht und zur Vertraulichkeit verpflichtet.  

(3) Die Verpflichtung der Beschäftigten nach Absatz 2 sind dem Auftraggeber auf Anfrage nachzuweisen. 

11. Wahrung von Betroffenenrechten 

(1) Der Auftraggeber ist für die Wahrung der Betroffenenrechte allein verantwortlich. Der Auftragnehmer ist 

verpflichtet, den Auftraggeber bei seiner Pflicht, Anträge von Betroffenen nach Art. 12-23 DSGVO zu bearbei-

ten, zu unterstützten. Der Auftragnehmer hat dabei insbesondere Sorge dafür zu tragen, dass die insoweit 

erforderlichen Informationen unverzüglich an den Auftraggeber erteilt werden, damit dieser insbesondere sei-

nen Pflichten aus Art. 12 Abs. 3 DSGVO nachkommen kann.  

(2) Soweit eine Mitwirkung des Auftragnehmers für die Wahrung von Betroffenenrechten - insbesondere auf 

Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung - durch den Auftraggeber erforderlich ist, wird der Auftrag-

nehmer die jeweils erforderlichen Maßnahmen nach Weisung des Auftraggebers treffen. Der Auftragnehmer 

wird den Auftraggeber nach Möglichkeit mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen dabei 

unterstützen, seiner Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung von Betroffenenrechten nach-

zukommen. 

(3) Regelungen über eine etwaige Vergütung von Mehraufwänden, die durch Mitwirkungsleistungen im Zu-

sammenhang mit Geltendmachung von Betroffenenrechten gegenüber dem Auftraggeber beim Auftragneh-

mer entstehen, bleiben unberührt. 

12. Geheimhaltungspflichten 

(1) Beide Parteien verpflichten sich, alle Informationen, die sie im Zusammenhang mit der Durchführung die-

ses Vertrages erhalten, zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln und nur zur Durchführung des Vertrages 

zu verwenden. Keine Partei ist berechtigt, diese Informationen ganz oder teilweise zu anderen als den soeben 

genannten Zwecken zu nutzen oder diese Information Dritten zugänglich zu machen. 

(2) Die vorstehende Verpflichtung gilt nicht für Informationen, die eine der Parteien nachweisbar von Dritten 

erhalten hat, ohne zur Geheimhaltung verpflichtet zu sein, oder die öffentlich bekannt sind. 

13. Vergütung 

Die Vergütung des Auftragnehmers wird gesondert vereinbart. 

14. Technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber zur Einhaltung der technischen und or-

ganisatorischen Maßnahmen, die zur Einhaltung der anzuwendenden Datenschutzvorschriften erforderlich 

sind. Dies beinhaltet insbesondere die Vorgaben aus Art. 32 DSGVO. 

(2) Der Auftragnehmer bestätigt, dass zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ein gültiges INTERGRAF-Zertifi-

kat nach ISO 14298:2013 besteht. Diese Zertifizierung beinhaltet umfangreiche technische und organisatori-
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sche Maßnahmen zur Steuerung der Sicherheitsdruckprozesse. Der Nachweis kann bei Bedarf dem Auftrag-

geber zur Verfügung gestellt werden. Die Parteien sind sich darüber einig, dass zur Anpassung an technische 

und rechtliche Gegebenheiten Änderungen der technischen und organisatorischen Maßnahmen erforderlich 

werden können. Wesentliche Änderungen, die die Integrität, Vertraulichkeit oder Verfügbarkeit der personen-

bezogenen Daten beeinträchtigen können, wird der Auftragnehmer im Voraus mit dem Auftraggeber abstim-

men. Maßnahmen, die lediglich geringfügige technische oder organisatorische Änderungen mit sich bringen 

und die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht negativ beeinträchti-

gen, können vom Auftragnehmer ohne Abstimmung mit dem Auftraggeber umgesetzt werden. Der Auftragge-

ber kann einmal jährlich oder bei begründeten Anlässen eine aktuelle Fassung der vom Auftragnehmer ge-

troffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen anfordern. 

15. Dauer des Auftrags 

(1) Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung und läuft für die Dauer des zwischen den Parteien bestehenden 

Hauptvertrages über die Nutzung der Dienstleistungen des Auftragnehmers durch den Auftraggeber. 

(2) Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn ein schwerwie-

gender Verstoß des Auftragnehmers gegen die anzuwendenden Datenschutzvorschriften oder gegen Pflich-

ten aus diesem Vertrag vorliegt, der Auftragnehmer eine Weisung des Auftraggebers nicht ausführen kann 

oder will oder der Auftragnehmer den Zutritt des Auftraggebers oder der zuständigen Aufsichtsbehörde ver-

tragswidrig verweigert. 

16. Beendigung 

(1) Nach Beendigung des Vertrages hat der Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz gelangten Unterlagen, 

Daten und erstellten Verarbeitungs- oder Nutzungsergebnisse, die im Zusammenhang mit dem Auftragsver-

hältnis stehen, nach Wahl des Auftraggebers an diesen zurückzugeben oder zu löschen. Die Löschung ist in 

geeigneter Weise zu dokumentieren. 

(2) Der Auftragnehmer darf personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit dem Auftrag verarbeitet 

worden sind, über die Beendigung des Vertrages hinaus speichern, wenn und soweit den Auftragnehmer eine 

gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung trifft. In diesen Fällen dürfen die Daten nur für Zwecke der Umsetzung 

der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten verarbeitet werden. Nach Ablauf der Aufbewahrungs-

pflicht sind die Daten unverzüglich zu löschen. 

17. Zurückbehaltungsrecht 

Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Einrede des Zurückbehaltungsrechts durch den Auftragnehmer 

i.S.d. § 273 BGB hinsichtlich der verarbeiteten Daten und der zugehörigen Datenträger ausgeschlossen wird. 

18. Schlussbestimmungen 

(1) Sollte das Eigentum des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Maßnahmen Dritter (etwa durch Pfän-

dung oder Beschlagnahme), durch ein Insolvenzverfahren oder durch sonstige Ereignisse gefährdet werden, 

so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich zu informieren. Der Auftragnehmer wird die Gläubi-

ger über die Tatsache, dass es sich um Daten handelt, die im Auftrag verarbeitet werden, unverzüglich infor-

mieren. 

(2) Für Nebenabreden ist die Schriftform erforderlich. 

(3) Sollten einzelne Teile dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Re-

gelungen des Vertrages nicht. 
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Anlage 1 - Gegenstand des Auftrags 

 

1. Gegenstand und Zweck der Verarbeitung 

Der Auftrag des Auftraggebers an den Auftragnehmer umfasst folgende Arbeiten und/oder Leistungen: 

 Bearbeitung und Druck von Daten mit Personenbezug 

2. Art(en) der personenbezogenen Daten 

Folgende Datenarten sind regelmäßig Gegenstand der Verarbeitung: 

Auswahl Datenkategorie Datenbeispiele 

X 
Berufliche Kontakt- und (Arbeits-) 
Organisationsdaten 

Name, Vorname, Geschlecht, Anschrift, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefon-
nummer, Gesellschaft, Bereich, Abteilung, 
Kostenstelle, Personalnummern, Zuständig-
keiten, Funktionen, etc. 

 IT-Nutzungsdaten 
User-ID, Rollen, Berechtigungen, Login-Zei-
ten, Rechnername, IP-Adresse, Software, Vi-
renschutz, Softwareaktualisierung etc. 

 Vertrags- und Bestandsdaten 
Beauftragte Leistungen, gekaufte Produkte, 
Datum Kaufvertrag, Kaufpreis, Garantien, 
etc. 

X 
Kommunikationsdaten und deren His-
torie 

E-Mailverlauf, Anrufhistorie, Kommunikati-
onsverlauf im CRM-System etc. 

 Personaldaten 
Tarifgruppe, Entgeltabrechnung, Sonderzah-
lungen, Pfändung, tägliche Anwesenheitszei-
ten, Abwesenheitsgründe, etc. 

 
Besonders sensible 
personenbezogene Daten 

Rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 
Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörig-
keit, genetische Daten, biometrische Daten 
zur eindeutigen Identifizierung einer natürli-
chen Person, Gesundheitsdaten oder Daten 
zum Sexualleben oder der sexuellen Orien-
tierung. 

 Bonitäts- und Bankdaten 

Zahlungsverhalten, Bilanzen, Daten von Aus-
kunfteien, Scorewerte, Vermögensverhält-
nisse, Kontoverbindung, Kreditkartennum-
mer, etc. 

X Abrechnungsdaten 
Rechnungen, Tätigkeitsnachweise, schriftli-
che Beauftragungen, Verlaufsdaten in Ticket-
systemen  

X 
Sonstige Daten 

 

Inhaltsdaten zur Erstellung des Druckauf-
trags. Diese Daten werden vom Auftraggeber 
bereitgestellt und für den Druck zusammen-
geführt. 
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3. Kategorien betroffener Person 

Kreis der von der Datenverarbeitung betroffenen Personen: 

 Beschäftigte / Mitarbeiter des Auftraggebers 

 Geschäftspartner und Endkunden des Auftraggebers (Dritte) 

4. Weisungen 

(1) Mündliche Weisungen bestätigt der Auftraggeber unverzüglich schriftlich (bspw. per E-Mail). 

 

(2) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, wenn er der Meinung ist, eine Wei-

sung verstoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der ent-

sprechenden Weisung so lange auszusetzen, bis sie durch den Auftraggeber bestätigt und geändert wird. 

5. Datenschutzbeauftragter des Auftragnehmers 

 

Beim Auftragnehmer ist als Beauftragte(r) für den Datenschutz 

 

Herr Stephan Krischke, datenschutz@schwarz-druck.de bestellt. Ein Wechsel des Beauftragten für den Da-

tenschutz ist dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

 

 

mailto:datenschutz@schwarz-druck.de

